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Rechtssatznummer

2

Entscheidungsdatum

03.01.2019

Index
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10/10 Grundrechte

Norm

StGG Art6

KFG §1

StVO §1

Rechtssatz

Eine im Tankstellenareal durchgeführte Lenker- und Fahrzeugkontrolle im Ausmaß von insgesamt etwa 10 Minuten

kann nicht als Einschränkung der Erwerbsfreiheit des Tankstellenbetreibers quali:ziert werden, wenn die Dauer an der

Zapfsäule maximal 2 Minuten beträgt und die Amtshandlung am Parkplatz der Tankstelle fortgesetzt wird.  Dem

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wurde sowohl in zeitlicher Hinsicht als auch den Ablauf der Amtshandlung

betre@end entsprochen und stellt dies daher keinen unrechtsmäßigen Eingri@ in den verfassungsrechtlichen Schutz

der Erwerbsfreiheit im Sinne des Art 6 StGG dar.
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